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Öffentliche Bekanntmachung gem. § 21a  
der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmiss ionsschutzgesetzes 

(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BIm SchV) i. V. m 
§ 10 Abs. 7 und 8 Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm SchG) 

 
Kreis Warendorf Warendorf, 03.06.2026 
Az.: 63-40092/2026 
 
Der Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf, hat der Stadtwerke Münster 
GmbH, Hafenplatz 1, 48155 Münster mit Datum vom 21.05.2026 eine 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung mit folgendem Tenor erteilt: 
 
„Hiermit erteile ich Ihnen gem. §§ 16b Abs. 7 und 9 BImSchG i.V.m. § 19 Abs. 1 BImSchG 
und       §§ 1, 2 und Nr. 1.6.2 des Anhanges der 4. BImSchV die Genehmigung zur 
Errichtung und Betrieb von vier Windenergieanlagen (WEA) im Rahmen eines Repowerings 
in Sendenhorst der am 07.04.2025 (Aktenzeichen: 63-40230/2024) genehmigten WEA.   
Die wesentliche Änderung beinhaltet den Wechsel des Anlagentypen  vom Hersteller 
Siemens Gamesa des Typs SG 6.6-170 zum Typ SG 7.0-170. 
 
Antragsumfang/Anlagedaten 
Die wesentliche Änderung erstreckt sich über folgende WEA, Anlagenteile und 
Nebeneinrichtungen mit folgenden Daten sowie die der WEA zugehörigen Transformatoren:  
 
 

Nr. Anlagentyp Nennleistung Nabenhöhe 
Gesamt-

höhe 

Rotordurch-

messer 

Rechtswert / Hochwert 

UTM 32 

WEA 1 

SG 7.0-170 7.000 kW 165 m 250 m 172 m 

420118,0 5741170,0 

WEA 2 420360,0 5740771,9 

WEA 3 420889,0 5740785,7 

WEA 4 420708,0 5740333,7 

Tabelle 1 

 

Diese Genehmigung bezieht sich auf die Anlagengrundstücksparzellen sowie die im Antrag 
dargelegten Erschließungsmaßnahmen auf dem Anlagengrundstück. 
Darüberhinausgehende außerhalb der Anlagengrundstücke liegende, ggf. geplante 
Erschließungsmaßnahmen (z.B. Straße-/Wegebau), die weitere Netzanbindung und die 
Einspeisestelle in das Hochspannungsnetz werden von dieser Genehmigung nicht erfasst. 
 
Diese immissionsschutzrechtliche Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG die 
Zustimmung nach § 14 Abs. 1 LuftVG ein. 
 
Diese Genehmigung wird nach der Maßgabe der unter Abschnitt VI aufgeführten 
Antragsunterlagen erteilt, soweit in den Nebenbestimmungen und Hinweisen nicht anderes 
bestimmt ist. Die Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmigung. 
 
Die Nebenbestimmungen und Hinweise zum Baurecht, Immissionsschutzrecht und 
Luftfahrtrecht werden teilweise neu formuliert. Diese ersetzen die entsprechenden 
Nebenbestimmungen der Ursprungsgenehmigung des Kreises Warendorf vom 07.04.2025, 
Aktenzeichen 63-40230/2024.   
 
Alle anderen Bedingungen, Auflagen und Hinweise der  Ursprungsgenehmigung 
behalten ihre Gültigkeit, soweit in dieser Genehmig ung nicht anderes bestimmt wird.“   
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Der Genehmigungsbescheid ist unter Aufnahme von Nebenbestimmungen und Hinweisen 
zum Baurecht, Immissionsschutzrecht, Luftfahrtrecht sowie unter Aufnahme besonderer 
Hinweise i.S.d. § 16b Abs. 7 und 9 BImSchG ergangen. 
 
Folgend wird zur Grundgenehmigung noch folgende Änderung vom 01.06.2026 bekannt 
gemacht: 
 

„I. Seite 3 des Genehmigungsbescheides: 
 
Tabelle 1 des Tenors 
 
 

Nr. Anlagentyp Nennleistung Nabenhöhe Gesamt-
höhe 

Rotordurch-
messer 

Rechtswert / Hochwert 
UTM 32 

WEA 1 

SG 7.0-170 7.000 kW 165 m 250 m 172 m 

420118,0 5741170,0 
WEA 2 420360,0 5740771,9 
WEA 3 420889,0 5740785,7 
WEA 4 420708,0 5740333,7 

Tabelle 1 

 
wird ersetzt durch  
 

Nr. Anlagentyp Nennleistung Nabenhöhe Gesamt-
höhe 

Rotordurch-
messer 

Rechtswert / Hochwert 
UTM 32 

WEA 1 

SG 7.0-170 7.000 kW 165 m 250 m 172 m 

420118,0 5741170,0 
WEA 2 420360,0 5740771,0 
WEA 3 420889,0 5740785,0 
WEA 4 420708,0 5740333,0 

Tabelle 1“ 
 

 
Der Genehmigungsbescheid sowie der Änderungsbescheid liegen nach Bekanntmachung 
vom 08.06.2026 bis einschließlich 22.06.2026 während der Dienststunden bei folgender 
Behörde aus: 
 
Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf im Raum B2.20:  
montags bis donnerstags  08:00 Uhr – 16:00 Uhr  
freitags     08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
 
Zusätzlich sind die Bescheide im Internet unter www.kreis-warendorf.de (Aktuelles - 
Bekanntmachungen - Immissionsschutz) einsehbar.  

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber Dritten als zugestellt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats Klage beim 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster erhoben werden.  
 
Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung der Anfechtungsklage nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann gemäß § 63 Abs. 2 
Satz 1 BImSchG nur innerhalb eines Monats nach Zustellung der Zulassung beim 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster gestellt und begründet 
werden. 
 
Kreis Warendorf 
Im Auftrag 
gez. Hellmann 
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Öffentliche Bekanntmachung gem. § 21a  
der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmiss ionsschutzgesetzes 

(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BIm SchV) i. V. m 
§ 10 Abs. 7 und 8 Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm SchG) 

 
Kreis Warendorf Warendorf, 03.06.2026 
Az.: 63-40089/2026 
 
Der Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf, hat der Stadtwerke Münster 
GmbH, Hafenplatz 1, 48155 Münster mit Datum vom 21.05.2026 eine 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung mit folgendem Tenor erteilt: 
 
„Hiermit erteile ich Ihnen gem. §§ 16b Abs. 7 und 9 BImSchG i.V.m. § 19 Abs. 1 BImSchG 
und       §§ 1, 2 und Nr. 1.6.2 des Anhanges der 4. BImSchV die Genehmigung zur 
Errichtung und Betrieb von zwei Windenergieanlagen (WEA) im Rahmen eines Repowerings 
in Sendenhorst der am 07.04.2025 (Aktenzeichen: 63-40508/2024) genehmigten WEA.   
 
Die wesentliche Änderung beinhaltet den Wechsel des Anlagentyps  vom Hersteller 
Siemens Gamesa vom Typ SG 6.6-170 zum Typ SG 7.0-170. 
 
Antragsumfang/Anlagedaten 
Die wesentliche Änderung erstreckt sich über folgende WEA, Anlagenteile und 
Nebeneinrichtungen mit folgenden Daten sowie die der WEA zugehörigen Transformatoren:  
 

Nr. Anlagentyp Nennleistung Nabenhöhe 
Gesamt-
höhe 

Rotordurch-
messer 

Rechtswert / Hochwert 
UTM 32 

WEA 5 SG 7.0-170 7.000 kW 165 m 250 m 172 m 32420289.0 5739856.0 

WEA 6 SG 7.0-170 7.000 kW 165 m 250 m 172 m 32420137.0 5740337.0 

Tabelle 1 
 
Diese Genehmigung bezieht sich auf die Anlagengrundstücksparzellen sowie die im Antrag 
dargelegten Erschließungsmaßnahmen auf dem Anlagengrundstück. 
Darüberhinausgehende außerhalb der Anlagengrundstücke liegende, ggf. geplante 
Erschließungsmaßnahmen (z.B. Straße-/Wegebau), die weitere Netzanbindung und die 
Einspeisestelle in das Hochspannungsnetz werden von dieser Genehmigung nicht erfasst. 
 
Diese immissionsschutzrechtliche Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG die 
Zustimmung nach § 14 Abs. 1 LuftVG ein. 
 
Diese Genehmigung wird nach der Maßgabe der unter Abschnitt VI aufgeführten 
Antragsunterlagen erteilt, soweit in den Nebenbestimmungen und Hinweisen nicht anderes 
bestimmt ist. Die Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmigung. 
 
Die Nebenbestimmungen und Hinweise zum Baurecht, Immissionsschutzrecht und 
Luftfahrtrecht werden teilweise neu formuliert. Diese ersetzen die entsprechenden 
Nebenbestimmungen der Ursprungsgenehmigung des Kreises Warendorf vom 07.04.2025, 
Aktenzeichen 63-40508/2024.   
 
Alle anderen Bedingungen, Auflagen und Hinweise der  Ursprungsgenehmigung 
behalten ihre Gültigkeit, soweit in dieser Genehmig ung nicht anderes bestimmt wird.“  
 
Der Genehmigungsbescheid ist unter Aufnahme von Nebenbestimmungen und Hinweisen 
zum Baurecht, Immissionsschutzrecht, Luftfahrtrecht sowie unter Aufnahme besonderer 
Hinweise i.S.d. § 16b Abs. 7 und 9 BImSchG ergangen.  
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Der Genehmigungsbescheid liegt nach Bekanntmachung vom 08.06.2026 bis einschließlich 
22.06.2026 während der Dienststunden bei folgender Behörde aus: 
 
Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf im Raum B2.20:  
montags bis donnerstags  08:00 Uhr – 16:00 Uhr  
freitags     08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
 
Zusätzlich ist der Bescheid im Internet unter www.kreis-warendorf.de (Aktuelles - 
Bekanntmachungen - Immissionsschutz) einsehbar.  

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber Dritten als zugestellt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats Klage beim 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster erhoben werden.  
 
Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung der Anfechtungsklage nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann gemäß § 63 Abs. 2 
Satz 1 BImSchG nur innerhalb eines Monats nach Zustellung der Zulassung beim 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster gestellt und begründet 
werden. 
 
Kreis Warendorf 
Im Auftrag 
gez. Hellman 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Thorsten Wübken, zuletzt 

wohnhaft Senner Str. 250 in 33659 Bielefeld, mit Schreiben vom 24.04.2026 unter dem 

Aktenzeichen 3915/220632 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der oben genannten Person nicht bekannt ist, wird das 

Schreiben durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 

Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird 

darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Beckum, Zimmer 1.01, 

Dalmerweg 77, 59269 Beckum, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat 
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Öffentliche Zustellung

Herrn Waldemar Neiberger, * 10.09.1990, letzte bekannte Anschrift:

Neumarkt 34, 49479 Ibbenbüren

kann die Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung des Kreises Warendorf vom 
22.05.2026, vertreten durch den Landrat, Amt für Jugend und Bildung, Az. 51-2042-15767, 
nicht zugestellt werden.

Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird die o. g. 
Inverzugsetzung hiermit gemäß § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Amt für Jugend und Bildung, Zimmer D 0.116, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden.

Warendorf, 02.06.2026, 

Kreis Warendorf
Der Landrat
Im Auftrag
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    Benachrichtigung 
 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises 
Warendorf hat in dem Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen 
     
    Firma JDI Grundbesitz GmbH 
 
Letzte bekannte Anschrift: Hafenstr. 142, 59067 Hamm 
mit Schreiben vom : 20.05.2026 
Aktenzeichen : 368300/GB/WM/BE-MK880 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird 
das Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das 
Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit 
eingesehen werden. 
 
 
48231 Warendorf, 28.05.2026 
 
 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Ivana Elenova 
 
letzte bekannte Anschrift:  Am Stockpiper 26, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom:  26.05.2026 
Aktenzeichen :  368300/GB/WM/BE-NB179 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 26.05.2026 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Alexandru-Ionut Olaru 
 
letzte bekannte Anschrift:  Nordbergstr. 10, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom:  21.05.2026 
Aktenzeichen :  368300/GB/WM/BE-PG579 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 21.05.2026 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Ivanka Dimitrova 
 
letzte bekannte Anschrift:  Königstr. 3, 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom:  29.05.2026 
Aktenzeichen :  368300/GB/WM/BE-VE36 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 29.05.2026 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Hubert Pik 
 
letzte bekannte Anschrift:  Dorfstr. 13, 59320 Ennigerloh 
mit Schreiben vom:  28.05.2026 
Aktenzeichen :  368300/GB/WM/WAF-KI240 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 28.05.2026 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Ivan Mirchev 
 
letzte bekannte Anschrift:  Einsteinstr. 6, 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom:  21.05.2026 
Aktenzeichen :  368300/GB/WM/WAF-NB192 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 21.05.2026 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Alexandru-Mihaica Zegoicea 
 
letzte bekannte Anschrift:  Hubertusstr. 99, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom:  28.05.2026 
Aktenzeichen :  368300/GB/WM/WAF-QP253 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 28.05.2026 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Asw Lateef Kakah Kakah 
 
letzte bekannte Anschrift:  Südberg 17, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom:  21.05.2026 
Aktenzeichen :  368300/GB/WM/WAF-WO426 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 21.05.2026 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Iulian Vacarescu 
 
letzte bekannte Anschrift:  Von-Ketteler-Str. 1, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  02.06.2026 
Aktenzeichen :  368300/OV/WM/WAF-XA621 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 02.06.2026 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Celal Yilmaz 
 
letzte bekannte Anschrift:  Hansastr. 18, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom:  02.06.2026 
Aktenzeichen :  368300/SA OV/WM/WAF-WO489 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 02.06.2026 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Erhane Yuseinova Mustafova 
 
letzte bekannte Anschrift:  Klingenhagen 2, 48336 Sassenberg 
mit Schreiben vom:  27.05.2026 
Aktenzeichen :  368300/UZ/CS/BE-EG2427 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 27.05.2026 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Daniela Nedelcu 
 
letzte bekannte Anschrift:  Auf dem Borgkamp 22, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  27.05.2026 
Aktenzeichen :  368300/UZ/WM/GT-MC1988 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 27.05.2026 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Stela Paladoiu 
 
letzte bekannte Anschrift:  Abteiring 20, 59329 Wadersloh 
mit Schreiben vom:  29.05.2026 
Aktenzeichen :  368300/UZ/WM/WAF-UY201 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 29.05.2026 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Ioan-Bogdan Turiatca 
 
letzte bekannte Anschrift:  Wagenfeldstr. 6, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom:  27.05.2026 
Aktenzeichen :  368300/UZ/WM/WAF-WA298 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 27.05.2026 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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